
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/11/25 11Os166/76,
11Os18/77, 12Os26/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1976

Norm

StPO §458 Abs2

Rechtssatz

Die Annahme eines in der Hauptverhandlung abgelegten Geständnisses wird durch die im Urteilsvermerk enthaltene

Verweisung auf die (nicht geständige) Verantwortung vor der Gendarmerie widerlegt.

Entscheidungstexte

11 Os 166/76

Entscheidungstext OGH 25.11.1976 11 Os 166/76

11 Os 18/77

Entscheidungstext OGH 16.02.1977 11 Os 18/77

Ähnlich; Veröff: RZ 1977/70 S 129

12 Os 26/93

Entscheidungstext OGH 22.04.1993 12 Os 26/93

Vgl auch; Beisatz: Das Vorliegen eines umfassenden Geständnisses wurde durch die Anführung eines bloß

teilweisen Geständnisses als Milderungsgrund in der gekürzten Urteilsausfertigung unmißverständlich verneint.
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